
Beschlussauszug zu BV/04/22-001
aus der

Sitzung der Gemeindevertretung Metelsdorf 
vom 01.02.2022

Top 7.3 Beratung und Beschlussfassung zur Feststellung des Jahresab-
schlusses 2020 der Gemeinde Metelsdorf

Herr Hustig übergibt das Wort an Herrn Heesch, der sodann zur Arbeitsweise des 
Rechnungsprüfungsausschusses ausführt. Er wertet den Bericht aus und gibt die 
Empfehlung den Jahresabschluss festzustellen.

Beschluss:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Metelsdorf beschließt aufgrund des § 60 
Abs. 5 der Kommunalverfassung M-V die Feststellung des Jahresabschlusses 2020. 
Im Haushaltsjahr 2020 aufgetretene Haushaltsüberschreitungen gelten als geneh-
migt.

Abstimmungsergebnis:
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gremiums: 7
davon besetzte Mandate:   7
davon Anwesende: 5
Ja- Stimmen: 5
Nein- Stimmen: -
Stimmenthaltungen: -
Befangenheit nach § 24 KV M-V: -


